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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Tittling, Landkreis Passau 

für das Haushaltsjahr 2025 

 
I. 

 
Auf Grund des Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes –BaySchFG-, Art. 40 Abs. 1 

KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssat-

zung: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt  

 

 
im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit        1.235.500,--  € 
 

und 

 
im Vermögenshaushalt mit         

in den Einnahmen und Ausgaben mit            142.500,--  € 
 

ab. 
 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

Schulverbandsumlage 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-

gaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 996.000,- € festgesetzt 
und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 

Stand vom 01. Oktober 2024 auf 202 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 4.930,6931 € festgesetzt. 

 
4. Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Verwaltungs-
haushalt wird auf 205.916,67 € festgesetzt.  
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        § 6 

 
Die Schulverbandsumlage ist mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 25. jeden ersten Quartalmo-

nats fällig. Die Schulverbandsumlage im folgenden Jahr wird in Höhe der im abgelaufenem Jahr fest-

gesetzten Vierteljahres-beträge vorläufig erhoben, wenn die Haushaltssatzung bei Beginn des Haus-
haltsjahres noch nicht erlassen ist (Art. 9 BaySchFG, Art. 42 KommZG i.V.m. Art. 19 Abs. 3 FAG)  

 
§ 7 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 8 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

 

 
 

Tittling, 25.03.2025  
Schulverband Tittling 

 

 
 

Josef Artmann 
Schulverbandsvorsitzender 

 

 

II. 

Das Landratsamt Passau hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.03.2025, SG. 31-04, Az.: 
944 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung 2025 keine nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 

KommZG i.V.m. Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 

 
III. 

 
Die Haushaltssatzung 2025 wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 24 KommZG 

amtlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wird die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten 

amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Tittling, Marktplatz 10, 94104 Tittling (Rathaus Zimmer 17), innerhalb der allg. Geschäftsstunden öf-

fentlich zugänglich gemacht (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 40 KommZG und Art. 65 Abs. 
3 GO).“  

 

 
Tittling, 25.03.2025 

Schulverband Tittling 
 

 
 

Josef Artmann 

Schulverbandsvorsitzender 
 

 
 

 

 
 

 


